


231/1/1  Änd. „An den Weiden - Neuaufstellung“ 

Anlage 1 zur Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 231/1 
„An den Weiden – Neuaufstellung“ 

 

Planinhalt: Änderung der textlichen Festsetzungen 

 

Textliche Festsetzungen: 

 
1. Die mit dem Planzeichen „zu erhaltender Baumbestand“ im Bebauungsplan 

festgesetzten Baumgruppen und Einzelbäume sind auf Dauer zu erhalten und  im 
Falle des Absterbens durch Gleichwertige zu ersetzen. 
 

2. Die eingetragenen Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung 
freizuhalten. Sträucher, Hecken und Einfriedungen dürfen eine Höhe von max. 0,80 
m über Fahrbahnoberkante nicht überschreiten. 
 

3. Erhaltungsgebot: 
Bäume und Sträucher sind auf den hierfür festgesetzten Flächen und Standorten auf 
Dauer zu erhalten und im Falle des Absterbens durch gleichartige zu ersetzen. 
 

4. Im Abgrenzungsbereich zur Bahnstrecke wird als Immissionsschutz ein 
Lärmschutzwall (Bezugspunkt ist die Schienenoberkannte) festgesetzt. 
Als passive Lärmschutzmaßnahmen gelangen Lärmschutzfenster zum Einsatz. 
 
 
 

1. Änderung des B-Planes 231/1 „An den Weiden Neuaufstellung“ 

 

5. Im allgemeinen Wohngebiet sind entsprechend § 1 Abs. 5 BauNVO die der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden nicht zulässig.  
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